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             Nr. 152 

 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgrund 
steigender Fallzahlen; 

Übersteigung des sog. 7-Tage-Inzidenz-Wertes von 35 Neuinfektio-

nen gerechnet auf 100.000 Einwohner 
 
 

Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundlage 
des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 16 
Abs. 3 der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. 

BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV), Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetzes (GDVG) und des Art. 35 Satz Bayerisches Verwal-

tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 
 

Allgemeinverfügung 

 
1. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 an den 

Grundschulen des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge werden 

zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im 
Klassenzimmer während des Unterrichts verpflichtet.  
 

2. Die Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung ab dem 21.09.2020, spä-
testens einen Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft und gilt bis 
25.09.2020. 

 
Hinweise: 
 

1. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 
Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 

2. Die sonstigen Vorschriften der 6. BayIfSMV in der jeweils gül-
tigen Fassung bleiben unberührt. 

  

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 

Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 

erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 

 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 
Friedrichstr. 16 (Hausadresse)  

bzw. Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 

 

b. Elektronisch 
 
Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 

auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedin-
gungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-

stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sol-

len bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht zuge-

lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

(www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gemäß § 28 Abs. 3 i. 
V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Wegen der 
sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 

Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 VwGO). Das bedeutet, dass die Anordnungen auch dann befolgt 
werden müssen, wenn Klage erhoben wird. Beim Landratsamt Wunsie-

del i. Fichtelgebirge kann die Aussetzung der sofortigen Vollziehung 
bzw. bei dem in der vorgenannten Rechtsbehelfsbelehrung genannten 
Gericht die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bean-

tragt werden, § 80 Abs. 4 und 5 VwGO. 
 

Hinweis 

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 

 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 

Zimmer Nr. E.19, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 

 
Wunsiedel, den 21.09.2020,  
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge;  
gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 

 

http://www.vgh.bayern.de/
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